
Dauer Urkundenzusendung
Beitrag von „FrozenYoghurt“ vom 9. März 2025 10:20

Hallo zusammen aus NRW,

Ende Februar ist meine beamtenrechtliche Probezeit abgelaufen und mein SL hat Mitte
Dezember die DB an die Bez-Reg überstellt. Ich bin insgesamt recht gut bewertet worden und
war zufrieden. Soviel dazu, es hat also alles gut funktioniert. Nun müsste ich doch eine neue
Urkunde bekommen, auf der dann statt "... auf Probe" "auf Lebzeit" o.Ä. steht. Bisher habe ich
noch nichts gehört und nur ein zufälliger Anruf unserer Sekretärinnen hat ergeben, dass ich
wohl recht weit oben auf einem Stapel liegen würde und das Ganze noch 2-3 Wochen dauert.

Ist das normal? Wie war das bei euch, musstet ihr auch so lange warten? Letzten Endes geht es
ja nicht um mehr Geld oder so, jedoch möchte ich diesen ganzen Prozess endlich hinter mir
haben. Irgendwie fühle ich mich gerade in so einem "Schwebestatus"..

Beitrag von „chilipaprika“ vom 9. März 2025 10:28

Ich kann mich nicht erinnern, aber ich vermute, dass die verschiedenen Stapel nach Priorität
sortiert sind.
Und da ich selbst ein paar Anliegen bei der BR habe, wäre ich sehr dankbar, wenn tatsächlich
"Dringendes" vor "schöne Urkunde" vorgezogen wird.
Ich drücke dir trotzdem die Daumen.

Beitrag von „s3g4“ vom 9. März 2025 10:48

Brauchst dir eigentlich keine Sorgen machen. Der Zettel kommt irgendwann und ist auch
entsprechend datiert. Wann man die hat spielt keine Rolle, nur das Datum der Urkunde.

Beitrag von „Bolzbold“ vom 9. März 2025 10:48
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Betrachtet man das Ganze einmal andersherum, dann ist das Bestehen der Probezeit und die
anschließende Verbeamtung auf Lebenszeit der Regelfall. Es gibt vereinzelte Ausnahmen, bei
denen das anders ist.
Die Urkunde mag psychologisch mehr Gewissheit bringen, aber diese Befürchtung, dass man
auf den letzten Metern noch straucheln und disqualifiziert werden könnte, ist wirklich völlig
unbegründet.

Nebenbei: Bei Dienstjubiläen kam es in der Vergangenheit vor, dass diese mit erheblicher
Verzögerung (teils ein bis zwei Jahre!) von der BR bearbeitet wurden.

Beitrag von „s3g4“ vom 9. März 2025 10:51

Zitat von Bolzbold

Die Urkunde mag psychologisch mehr Gewissheit bringen, aber diese Befürchtung,
dass man auf den letzten Metern noch straucheln und disqualifiziert werden könnte, ist
wirklich völlig unbegründet

Wenn dem so wäre, dann wäre die Probezeit erstmal verlängert worden. Es sei denn es liegt
eine Straftat vor.

Beitrag von „Moebius“ vom 9. März 2025 11:45

Wenn die Probezeit abgelaufen ist, ist man "safe", sprich, man ist automatisch auf Lebenszeit
verbeamtet, unabhängig davon, ob man die Urkunde erhalten hat, oder nicht. Wenn es Gründe
gegen eine Lebenszeitverbeamtung gibt, ist es eine Bringschuld des Dienstherrn, sich
fristgerecht vorher darum zu kümmern, danach hat er sehr schlechte Karten.

Beitrag von „Dr. Rakete“ vom 9. März 2025 14:06
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Ok, ich hab mal wieder das „Ich hab da was anderes gehört“- Syndrom, deshalb schnell
gegoogelt.

Der DBB sagt folgendes:

Ernennung ist das Verfahren, durch welches ein Beamtenverhältnis begründet oder wesentlich
verändert wird. Die Ernennung umfasst folgende Fälle (§ 10 BBG, § 8 BeamtStG):

Begründung eines Beamtenverhältnisses (Einstellung)
Umwandlung
erste Verleihung eines Amtes
Beförderung und Herabsetzung
Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der
Laufbahn.

Die Ernennung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt, welcher der Zustimmung des zu
Ernennenden bedarf.

Die Ernennung wird erst mit Aushändigung einer Ernennungsurkunde wirksam. Aushändigung
bedeutet, die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes der Originalurkunde mit Willen der
Ernennungsbehörde und des zu Ernennenden.

https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/e/ernennung.html

Dann nochmal schnell §10 BBG gegoogelt

(1) Einer Ernennung bedarf es zur 1.Begründung des Beamtenverhältnisses,
2.Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,
3.Verleihung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung
oder
4.Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der
Laufbahngruppe.

(2) Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde. In der Urkunde
müssen enthalten sein

1.bei der Begründung des Beamtenverhältnisses die Wörter „unter Berufung in das
Beamtenverhältnis“ mit dem die Art des Beamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz „auf
Lebenszeit“, „auf Probe“, „auf Widerruf“ oder „als Ehrenbeamtin“ oder „als Ehrenbeamter“
oder „auf Zeit“ mit der Angabe der Zeitdauer der Berufung,
2.bei der Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art die diese Art
bestimmenden Wörter nach Nummer 1 und
3.bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung.
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(3) Mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit wird
gleichzeitig ein Amt verliehen.

Ich würde daher sagen keine Urkunde keine Lebenszeit.

Beitrag von „s3g4“ vom 9. März 2025 15:27

Zitat von Dr. Rakete

Ich würde daher sagen keine Urkunde keine Lebenszeit.

Da hast du prinzipiell Recht. Im Normalfall bekommt man die Urkunde eben irgendwann und sie
ist das Datum 3 Jahre nach Beginn datiert. Meine war 4 Wochen vor Ablauf der 3 Jahre da, bei
anderen 1-2 Monate später.

Wenn man nicht der Normalfall ist, hat man das in den 3 Jahren auf jeden Fall mitbekommen.

Beitrag von „Dr. Rakete“ vom 9. März 2025 16:07

Wenn man:

Keine Urkunde keine Lebenszeit weiter denkt ist das Datum auf der Urkunde mehr oder weniger
egal?

Mal angenommen man hat eine schweren Unfall auf dem Weg zur Ernennung und verliert beide
Arme und beide Beine.

Die folgende Dienstunfähigkeit würde ohne Ernennung Rentensystem/mit Ernennung
Pensionssystem bedeuten?

Falls das richtig wäre, sollte man darauf hinwirken, die Urkunde nach Ablauf der
Bewährungszeit asap zu bekommen

Beitrag von „Moebius“ vom 9. März 2025 16:09
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Es mag sein, dass man formal die Urkunde benötigt, dennoch wird man das notfalls juristisch
durchsetzen können, wenn der Dienstherr bis zum Stichtag keine Gründe gegen eine
Versagung vorgebracht hat.

Beitrag von „Dr. Rakete“ vom 9. März 2025 17:37

Ich weiß, dass ich hier gerade ein Korintenkacker bin.

https://forum.oeffentlicher-dienst.info/index.php/topic,124121.45.html

Hier ist man sich nicht ganz einig, was das angeht.

Der Tenor geht allerdings eher in deine Richtung Moebius als meine.

Irgendwann ist ok - asap wäre schön!

Beitrag von „FrozenYoghurt“ vom 17. März 2025 21:27

So, ein kleines Update: Die Urkunde war wohl schon am Freitag in der Schulpost, doch es war
niemand mehr da. Daher habe ich sie heute erhalten und sie ist rückdatiert zum 10. März.
Insofern: Schneller als gedacht! Ich bin froh, dass es erledigt ist. Eure Ausführungen fand ich
sehr spannend zu lesen!

Beitrag von „Palim“ vom 18. März 2025 15:18

Glückwunsch!

Das Verlängern der Probezeit macht einigen Wirbel, das hättest du sicher vorher gewusst.

Beitrag von „WillG“ vom 18. März 2025 19:02
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Ich kenne das tatsächlich auch so, noch aus Zeiten einer Abordnung in die Behörde, wo ich u.a.
entsprechende Formulare ausfüllen und überprüfen musste, das als Zeitpunkt nicht das Datum
auf der Urkunde gegolten hat, sondern das Datum auf der Empfangsbestätigung, was Dr.
Raketes Lesart entsprechen würde.

Interessant wäre auch, was in einem rein theoretischen Fall passieren würde, in dem ein
Beamter auf Probe kurz vor Überreichen der Urkunde eine schwere Krankheit diagnostiziert
bekäme oder dienstunfähig würde.

Beitrag von „s3g4“ vom 20. März 2025 07:17

Zitat von WillG

Interessant wäre auch, was in einem rein theoretischen Fall passieren würde, in dem
ein Beamter auf Probe kurz vor Überreichen der Urkunde eine schwere Krankheit
diagnostiziert bekäme oder dienstunfähig würde.

Es würde bei einer diagnostizierten Krankheit keinen Unterschied machen. Es sei denn diese
wurde beim Amtsarzt verheimlicht. Wenn die Urkunde bereits erstellt wurde ist aber
beamtenrechtlich bereits alles gelaufen. Das man danach schwer erkrankt kann immer
passieren.

Die folge kann eine Dienstunfähigkeit sein, die wird aber nicht in so kurzer Zeit festgestellt
werden. Also entweder ist man innerhalb der Probezeit schon länger krank, dann wäre die
Urkunde gar nicht erstellt worden oder man wird schwer krank nachdem die Urkunde erstellt
wurde und es dauert noch eine ganze Zeit bist die DU festgestellt ist. Eine Urkunde kann man
auch im Krankenstand entgegennehmen. Im Zweifel wird das Verwaltungsgericht darüber
entscheiden.

Beitrag von „WispyWaterfall14734“ vom 20. März 2025 10:10

s3g4 in einem anderen beamtenrechtlichen Thread zur Frage der Bewertungsgrundsätze hast
Du ebenfalls auf allgemeine Erfahrungen und Annahmen Bezug genommen, daher möchte ich
diese gerne juristisch präzisieren:
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- Statusrechtlich gilt nicht der Druck der Urkunde als Ernennung. Die Ernennung kommt
formaljuristisch durch die erste Berührung durch Überreichung (klauen aus dem Büro geht nicht
;-)) zu Stande.

- natürlich kann der Dienstherr die Urkunde zurückhalten, wenn sie nicht überreicht ist und sich
der Kandidat bspw. drei Monate krankgemeldet hat, auch wenn die übrigen Bewertungen
vorliegen und positiv sind, da er bis zum Akt der Überreichung immer Zweifel begründet
heranziehen kann…(hier im Feld gesundheitliche Eignung)…

Die Rechtskraft der Überreichung sieht man bspw. auch bei vorzeitiger Überreichung, der
Urkunde, mit Wirkung zum Datum xyz…hat der Kandidat die Urkunde berührt, ist sie ihm nicht
mehr zu nehmen, auch wenn sie bspw. vier Monate vorher überreicht wurde und gültig zum
Datum xyz wird, selbst wenn er krank würde …

Zitat

„Ernennung ist das Verfahren, durch welches ein Beamtenverhältnis begründet oder wesentlich
verändert wird. Die Ernennung umfasst folgende Fälle (§ 10 BBG, § 8 BeamtStG):

Begründung eines Beamtenverhältnisses (Einstellung)
Umwandlung
erste Verleihung eines Amtes
Beförderung und Herabsetzung
Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der
Laufbahn.

Die Ernennung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt, welcher der Zustimmung des zu
Ernennenden bedarf.

Die Ernennung wird erst mit Aushändigung einer Ernennungsurkunde wirksam. Aushändigung
bedeutet, die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes der Originalurkunde mit Willen der
Ernennungsbehörde und des zu Ernennenden.“

Quelle: https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/e/ernennung.html

Dazu gibt es zahlreiche Urteile…

…warum es sich hier lohnt präziser zu sein? Man stelle sich vor der Threadersteller hätte sich in
Sicherheit gewogen und seine ggf. vorhandene Depression in treuen Glauben an die
allgemeinen Erfahrungen nun öffentlich gemacht … dann wäre die Urkunde potentiell nicht
überreicht worden …und die Auswirkungen wären geprüft worden…

…bei solchen statusrechtlichen Fragen lohnt Präzision..

Ps: Rakete, du hattest also vollkommen Recht, die übrigen Relativierungen müssen doch nicht
verunsichern
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Beitrag von „s3g4“ vom 20. März 2025 11:04

Zitat von Schlaubi Schlau

s3g4 in einem anderen beamtenrechtlichen Thread zur Frage der
Bewertungsgrundsätze hast Du ebenfalls auf allgemeine Erfahrungen und Annahmen
Bezug genommen, daher möchte ich diese gerne juristisch präzisieren:

- Statusrechtlich gilt nicht der Druck der Urkunde als Ernennung. Die Ernennung kommt
formaljuristisch durch die erste Berührung durch Überreichung (klauen aus dem Büro
geht nicht ;-)) zu Stande.

- natürlich kann der Dienstherr die Urkunde zurückhalten, wenn sie nicht überreicht ist
und sich der Kandidat bspw. drei Monate krankgemeldet hat, auch wenn die übrigen
Bewertungen vorliegen und positiv sind, da er bis zum Akt der Überreichung immer
Zweifel begründet heranziehen kann…(hier im Feld gesundheitliche Eignung)…

Die Rechtskraft der Überreichung sieht man bspw. auch bei vorzeitiger Überreichung,
der Urkunde, mit Wirkung zum Datum xyz…hat der Kandidat die Urkunde berührt, ist
sie ihm nicht mehr zu nehmen, auch wenn sie bspw. vier Monate vorher überreicht
wurde und gültig zum Datum xyz wird, selbst wenn er krank würde …

Zitat

„Ernennung ist das Verfahren, durch welches ein Beamtenverhältnis begründet oder
wesentlich verändert wird. Die Ernennung umfasst folgende Fälle (§ 10 BBG, § 8
BeamtStG):

Begründung eines Beamtenverhältnisses (Einstellung)
Umwandlung
erste Verleihung eines Amtes
Beförderung und Herabsetzung
Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der
Laufbahn.

Die Ernennung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt, welcher der Zustimmung
des zu Ernennenden bedarf.

Die Ernennung wird erst mit Aushändigung einer Ernennungsurkunde wirksam.
Aushändigung bedeutet, die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes der
Originalurkunde mit Willen der Ernennungsbehörde und des zu Ernennenden.“
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Quelle: https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/e/ernennung.html

Dazu gibt es zahlreiche Urteile…

…warum es sich hier lohnt präziser zu sein? Man stelle sich vor der Threadersteller
hätte sich in Sicherheit gewogen und seine ggf. vorhandene Depression in treuen
Glauben an die allgemeinen Erfahrungen nun öffentlich gemacht … dann wäre die
Urkunde potentiell nicht überreicht worden …und die Auswirkungen wären geprüft
worden…

…bei solchen statusrechtlichen Fragen lohnt Präzision..

Ps: Rakete, du hattest also vollkommen Recht, die übrigen Relativierungen müssen
doch nicht verunsichern

Alles anzeigen 

Habe ich oben was anderes geschrieben?

Wenn bei mir ein schwere Krankheit festgestellt wird, kann ich trotzdem eine eine Urkunde in
Empfang nehmen. Genauso wie ich es im Krankenstand könnte.

Beitrag von „WispyWaterfall14734“ vom 20. März 2025 11:28

…dazu fällt mir wenig ein…

Zitat

„Wenn bei mir ein schwere Krankheit festgestellt wird, kann ich trotzdem eine eine
Urkunde in Empfang nehmen. Genauso wie ich es im Krankenstand könnte.“

—> kannst du körperlich, aber es geht vollkommen an der Frage des Threaderstellers vorbei
(„Irgendwie fühle ich mich gerade in so einem "Schwebestatus"..“) —> die exakte Antwort ist,
dass das Gefühl des Erstellers nicht trügt, da der Dienstherr im Falle der Krankheit die Urkunde
zurückhalten darf —> deine Antwort vermittelt eine Pseudosicherheit „es wird schon gut gehen,
dann hole ich die Urkunde eben krank ab“ —> sachlich falsch, auf Beziehungsebene verstehe
ich deine Argumentation zumindest noch

…also bitte exakt bleiben…

Noch schlimmer…
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„Es würde bei einer diagnostizierten Krankheit keinen Unterschied machen“

—> doch, kann es sehr wohl

Beitrag von „s3g4“ vom 20. März 2025 11:49

Zitat von Schlaubi Schlau

„Es würde bei einer diagnostizierten Krankheit keinen Unterschied machen“

—> doch, kann es sehr wohl

Nö, bekommt doch keiner mit und ich muss es auch nicht vor dem Erhalt der Urkunde mitteilen.
Außer ich bin beim Amtsarzt.

Beitrag von „WispyWaterfall14734“ vom 20. März 2025 15:13

….

Beitrag von „Dr. Rakete“ vom 20. März 2025 16:08

Nochmal und da werden wir uns hier wieder zu Tode diskutieren (Schwimmunfallthhread).

Ich halte es für sinnvoll den zunächst einmal der Legislative zu folgen und dann zu schauen,
was die Judikative daraus macht (Auf hoher See und vor Gericht ...). Wenn rein den
Gesetzestext nimmt, ist es so, dass die Entgegennahme der Urkunde dich formal zu irgendwas
macht und nicht das Datum darauf.

Das mag in meinem Fall, wo ich als BAL auf die nächste Beförderungsurkunde warte, mehr oder
weniger egal sein.

10https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/

https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/?postID=893498#post893498
https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/


Bei einem BAP find ich es allerdings schwierig zu sagen, dass es völlig egal ist, wann die
Urkunde ausgehändigt wird. (s. o.). Herzinfarkte, Schlaganfälle, platzende Aneurysmen habe ich
alles schon bei Menschen um die 40 (und mit 40 ist der Drops in der Regel gelutscht, das weiß
ich) erlebt. Ob der Dienstherr dann noch so großzügig ist?

So wie ich oben geschrieben habe, weiß ich um meine Korintenkackerei. Aber wenn sich nur
eine*r auf das verlässt, was wir hier schreiben und es kommt am Ende anders als gedacht, wird
ihn oder sie "Im Lehrerforum stand es aber anders" nicht retten.

Vielleicht kennt sich ja einer von uns mit juristischen Datenbanken aus und kann da mal
recherchieren, was die Rechtssprechung daraus macht?

Beitrag von „Sissymaus“ vom 20. März 2025 16:26

Also, ich kenne es so, dass bei uns Leute in den Ferien in die Schule geholt werden, damit sie
die Urkunde entgegennehmen können. Es gab wohl auch mal Situationen mit plötzlichen
Haushaltssperren.

Und bei der Verbeamtung auf Probe werden die KuK auch mal direkt zur Bezirksregierung
geschickt, um die Urkunde abzuholen. Gründe: Absicherung bei Unfällen und Krankheit

Beitrag von „WillG“ vom 20. März 2025 20:43

Es muss ja nicht immer gleich Krankheit und Unfall sein, es können ja auch
dienstliche/disziplinarische Vorfälle sein, vgl. die hier ausführlichst diskutierte Londonfahrt und
der Schwimmunterricht. Oder ein (evtl. falscher) Vorwurf oder eine Anzeige etc.

Das ist alles kein Standard oder eher unwahrscheinlich, aber trotzdem kann ich nachvollziehen,
dass man die Urkunde lieber früher als später in der Hand hält.

Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 21. März 2025 19:00
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Zitat von chilipaprika

Und da ich selbst ein paar Anliegen bei der BR habe, wäre ich sehr dankbar, wenn
tatsächlich "Dringendes" vor "schöne Urkunde" vorgezogen wird.

Die Urkunde für die Verbeamtung auf Lebenszeit ist ja keine "schöne Urkunde" sondern schon
ein rechtlich sehr wichtiger Verwaltungsakt und hier erwarte ich schon, von der jeweiligen
Behörde, dass die pünktlich kommen.

Beitrag von „chilipaprika“ vom 21. März 2025 19:22

Hast du eigentlich ein persönliches Problem mit mir? Mir fällt immer wieder auf, dass du ‚ältere’
Beiträge von mir zitierst, wenn du in Threads wieder reinkommst.

Ich meine, was ist jetzt der Mehrwert für die Diskussion? (Im Vergleich zu allen anderen
Beiträgen und dem Verlauf des Gesprächs seitdem? Es ist ja inzwischen mehrfach anders
dargestellt worden.)

Beitrag von „WillG“ vom 21. März 2025 20:45

Zitat von Karl-Dieter

Die Urkunde für die Verbeamtung auf Lebenszeit ist ja keine "schöne Urkunde" sondern
schon ein rechtlich sehr wichtiger Verwaltungsakt und hier erwarte ich schon, von der
jeweiligen Behörde, dass die pünktlich kommen.

Das ist individuell sicherlich richtig, wenn du dir aber so einen typischen Behördenschreibtisch
vorstellst, auf dem sich die Akten und Laufmappen stapeln, dann sieht die Sache aus Sicht der
Behörde anders aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die behördeninternen Wege (und damit
Schreibtische), die der Vorgang bei der Verbeamtung auf Lebenszeit durchläuft, zum großen
Teil die gleichen sind, die auch Funktionsstellenbesetzungen und Einstellungen durchlaufen. Da
geht es dann schlichtweg darum, die Schule handlungsfähig zu halten, indem leere Lehrer- und
Schulleitungsstellen schnell besetzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Verbeamtung auf
Lebenszeit einer Lehrkraft, die bereits im Dienst ist, auch wenn sie für die einzelne Lehrkraft

12https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/

https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/?postID=891529#post891529
https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/?postID=893616#post893616
https://www.lehrerforen.de/thread/68237-dauer-urkundenzusendung/


besonders wichtig ist, aus systemischer Sicht weniger wichtig.

Zu meiner Zeit in der Behörde war das ganz klar die kommunizierte Prio:
Funktionsstellenbesetzung, dann Einstellungen, dann Verbeamtungen.

Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 22. März 2025 07:28

Zitat von chilipaprika

Hast du eigentlich ein persönliches Problem mit mir?

Nö, wieso?

Zitat von chilipaprika

Mir fällt immer wieder auf, dass du ‚ältere’ Beiträge von mir zitierst, wenn du in
Threads wieder reinkommst.

Ich lese die Threads von oben, und da du bei fast jedem Beitrag was sagst (völlig wertfrei
gemeint), antworte ich da halt auch häufiger drauf.

Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 22. März 2025 07:30

Zitat von WillG

Vor diesem Hintergrund ist die Verbeamtung auf Lebenszeit einer Lehrkraft, die bereits
im Dienst ist, auch wenn sie für die einzelne Lehrkraft besonders wichtig ist, aus
systemischer Sicht weniger wichtig.

Bin ich absolut bei dir, die Behörde muss aber beides hinbekommen. Als Schule sage ich ja
auch nicht "Abgangszeugnisse gehen vor, die 5 .Klasse kriegt die dann erst nach den
Sommerferien".

Beitrag von „WillG“ vom 22. März 2025 13:58
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Das stimmt natürlich. Ich will das auch gar nicht verteidigen. Diese Arbeitsweise ist aber -
zumindest aus meiner Erfahrung - Realität in der Arbeitsweise der Behörde.

Und der Punkt ist vielleicht, dass - so zumindest damals die Aussage der Behördenleitung - kein
Anspruch auf eine Verbeamtung auf Lebenszeit zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt X
besteht, so dass es zu dieser Priorisierung kommt.

Bei Zeugnissen gibt es für die Schulen eine klare Vorgabe durch den Dienstherrn. Eine bessere
Analogie wäre vieleicht Korrektur:

Wenn sich bei mir die Korrekturen stapeln, dann haben die Abiklausuren natürlich Vorrang, und
die Arbeit der 5. Klasse muss dann ggfs. warten. Ist auch nicht toll, vermutlich pädagogisch
sogar genau falsch, weil die Abiturienten aus ihren Klausuren im Regelfall nichts mehr lernen,
wohingegen die 5.-Klässler umso mehr lernen, je weniger Zeit verstreicht, aber das ist dann
eben Realität.
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